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Stadt Osnabrück 
D E R  O B E R B Ü R G E R M E I S T E R  

 

 

Bebauungsplan Nr. 618 - westlich Wittekindplatz -  
(vorhabenbezogener Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren) 
 

Textliche Festsetzungen zum Entwurf 

Stand: 12.11.2018 

 
 
Für diesen Bebauungsplan ist die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786) maßgebend. 

 

1. Gemäß § 9 Absatz 2 BauGB sind in dem Bereich des Vorhaben- und Erschließungs-
plans nur solche Vorhaben zulässig, die in einem Urbanen Gebiet (MU) nach § 6a 
BauNVO allgemein zulässig sind und zu deren Durchführung sich die Vorhabenträge-
rin bzw. der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag zu diesem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan verpflichtet. 
 

2. Gemäß § 6a Absatz 4 BauNVO ist in dem Bereich des Vorhaben- und Erschließungs-
plans in Gebäuden im Erdgeschoss an der Straßenseite (Wittekindstraße) eine Wohn-
nutzung nicht zulässig.  
 

3. Die festgesetzten Baulinien gelten im gesamten Plangebiet oberhalb des zweiten Voll-
geschosses als Baugrenzen.  

 
4. Gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 1 BauGB i. V. m. § 18 Absatz 1 BauNVO gelten im ge-

samten Plangebiet Höchstmaße für Gebäudehöhen. Als maximale Gebäudehöhe gilt 
die Höhe des oberen Gebäudeabschlusses (OK) über Normalhöhennull (NHN). Aus-
nahmsweise können Überschreitungen der festgesetzten Gebäudehöhe durch unter-
geordnete Gebäudeteile wie z. B. technische Dachaufbauten, Antennen, Geländer, 
Schornsteine oder Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie bis zu 2 m zugelassen 
werden, sofern hierdurch keine visuellen Beeinträchtigungen des Ortsbilds entstehen. 

  
5. Gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 2a BauGB ist im gesamten Plangebiet die Tiefe der er-

forderlichen bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen abweichend von § 5 Absatz 2 
Satz 1 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) mit 1/3 H, mindestens jedoch 3 m, zu 
berechnen. Die übrigen Abstandsvorschriften der NBauO bleiben unberührt. 

 
6. Gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB sind außerhalb des Bereichs des Vorhaben- 

und Erschließungsplans Lärmpegelbereiche (LPB) festgesetzt. Hier sind für verkehrs-
lärmzugewandte Gebäudeaußenbauteile von nicht nur zum vorübergehenden Aufent-
halt von Menschen bestimmten Räumen bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor Ver-
kehrslärm (passiver Schallschutz) zu treffen. Die Außenbauteile müssen hinsichtlich 
der Schalldämmung zum Schutz gegen Außenlärm mindestens den Anforderungen der 
DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) an das erforderliche resultierende Schalldämm-
maß (erf. R’w,res) entsprechen.  
 
Soweit in der Planzeichnung einer Gebäudefassade kein Lärmpegelbereich zugeord-
net ist, gilt der Lärmpegelbereich III.  
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Hiervon können Ausnahmen zugelassen werden, soweit durch eine Sachverständige 
oder einen Sachverständigen der Nachweis erbracht wird, dass geringere Schall-
schutzmaßnahmen für die Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
ausreichen. 
 

7. Gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB sind im Bereich der verkehrslärmzugewand-
ten und im Lärmpegelbereich (LPB) ≥ II gelegenen Fassaden Aufenthaltsräume, die 
zum Schlafen genutzt werden, dem Aufenthalt von Kindern dienen oder in denen sau-
erstoffzehrende Heizanlagen aufgestellt werden, mit schallgedämmten Lüftungsein-
richtungen auszustatten, sofern die Grundrissanordnung keine Belüftungsmöglichkeit 
über die lärmabgewandten Gebäudeseiten zulässt. Die Lüftungseinrichtungen sind 
beim Nachweis der resultierenden Schalldämmmaße der Außenbauteile zu berück-
sichtigen. 
 

8. Gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 23 Buchstabe a BauGB dürfen ortsfeste Feuerungsan-
lagen nicht mit festen Brennstoffen betrieben werden. Davon ausgenommen sind 
Brennstoffe im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 4 und Nummer 5a der Verordnung 
über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV) vom 26. Januar 2010 (BGBl. 
I S. 38), die zuletzt durch Artikel 16 Absatz 4 des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. 
I S. 420) geändert worden ist. 

 
9. Gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 25 Buchstabe a BauGB sind Gebäudedachflächen mit 

einer Neigung < 15° flächendeckend mit einer mindestens extensiven Dachbegrünung 
(Substratmächtigkeit mindestens 10 cm) dauerhaft zu begrünen. Von dieser Verpflich-
tung sind Teilflächen, die zur Gewinnung regenerativer Energien (Photovoltaik, Solar-
thermie) genutzt werden sowie Dächer von Nebenanlagen und Garagen mit einer 
Dachfläche ≤ 50 m² ausgenommen.  

 
 
Hinweise: 
 

1. Die in diesem Bebauungsplan in Bezug genommenen Rechtsquellen, DIN-Normen und 
sonstigen außerstaatlichen Regelwerke werden bei der Stadt Osnabrück, Fachbereich 
Städtebau, Fachdienst Bauleitplanung, Hasemauer 1 zur Einsicht bereit gehalten. 
 

2. Zur Bauleitplanung liegen folgende Untersuchungen vor: 
 

- Schalltechnische Untersuchungen (WENKER & GESING AKUSTIK UND IMMISSI-

ONSSCHUTZ GMBH, Gronau, Januar 2017 und KRÄMER-EVERS-BAUPHYSIK GMBH 

& CO. KG, Hasbergen, 2018) 
- Altlastenuntersuchung (SACK + TEMME GBR, Osnabrück, 2014) 

 
3. Standorte von Trafostationen und Kabelverteilerschränken können im Einvernehmen 

mit der Stadtwerke Osnabrück AG geändert werden.  
 
4. Sollten bei Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche bzw. paläontologische 

Bodenfunde (z. B. Tongefäßscherben, Metallfunde, Holzkohleansammlungen sowie 
auffällige Bodenverfärbungen, Gebäudereste und Steinkonzentrationen bzw. Fossilien 
und Versteinerungen) gemacht werden, müssen diese der Stadt Osnabrück (Stadt- 
und Kreisarchäologie, Lotter Straße 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541/323-2277 oder -
4433, Mail: archaeologie@osnabrueck.de) unverzüglich gemeldet werden. Bodenfun-
de und Fundstellen sind nach der Anzeige zunächst unverändert zu lassen und vor 
Zerstörung zu schützen (§ 14 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz). 
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5. Das Gebiet der Stadt Osnabrück war im zweiten Weltkrieg Ziel zahlreicher Luftangriffe. 
Das Vorhandensein von unentdeckten Kampfmitteln im Erdreich innerhalb des gesam-
ten Plangebiets ist deshalb grundsätzlich nicht auszuschließen. Sollten bei Bau- und 
Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist 
unverzüglich die zuständige Polizeidienststelle, der Fachbereich Bürger und Ordnung 
der Stadt Osnabrück oder der niedersächsische Kampfmittelbeseitigungsdienst  zu 
benachrichtigen. 

 
6. Auf dem Vorhabengrundstück Wittekindplatz 8 (Flurstück 80/1 und 83/1) wurde bis 

zum Jahr 2001 eine Tankstelle betrieben. Daraus resultieren erhebliche Bodenbelas-
tungen. Eine Bodensanierung ist in Absprache mit der Unteren Bodenschutzbehörde 
(Stadt Osnabrück, Fachdienst Ordnungsbehördlicher Umweltschutz) durchzuführen. 
Im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren sind umweltspezifische Untersuchungen 
zur Unbedenklichkeit der Vorhaben beizubringen. 

  
7. Die Vorschriften zum besonderen Artenschutz nach dem Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG), in der zurzeit geltenden Fassung, sind zu beachten. Zur Vermeidung des 
Tötungs- und Verletzungsverbots, der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten und des Verbots von erheblichen Störungen für besonders 
und streng geschützte Arten (vgl. § 7 Absatz 2 Nummer 13 und Nummer 14 
BNatSchG) sind insbesondere 

a) Bestandsgebäude vor Durchführung von Baumaßnahmen daraufhin zu kontrollie-
ren, ob dort geschützte Vogel- und Fledermausarten oder Quartiere dieser Arten 
vorhanden sind, 

b) Abrissarbeiten und Umbauarbeiten an Bestandsgebäuden nur dann durchzufüh-
ren, sofern dabei keine geschützten Vogel- und Fledermausarten getötet oder er-
heblich gestört werden und mit den Baumaßnahmen keine Zerstörungen oder Be-
einträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten einher-
gehen, 

c) Baumaßnahmen, die Fortpflanzungs- und Ruhestätten von geschützten Vogel- 
und Fledermausarten beeinträchtigen können, außerhalb der Brut- und Fortpflan-
zungszeit und der Winterruhezeit durchzuführen, 

d) potenzielle Quartiere geschützter Vogel- und Fledermausarten rechtzeitig vor Be-
ginn von Bauarbeiten auf dort lebende Tiere zu überprüfen (Sofern ein Tierbesatz 
in den Quartieren nicht sicher ausgeschlossen werden kann, müssen die Bauar-
beiten von einem Vogel- oder Fledermausspezialisten begleitet werden.) und 

e) zulässige Gehölzarbeiten (Fällen, Roden, Abschneiden und auf den Stock setzen 
von Bäumen, Hecken, Gebüsch und anderen Gehölzen) nur dann vorzunehmen, 
sofern dabei keine geschützten Vogel- und Fledermausarten getötet oder erheb-
lich gestört werden und mit den Gehölzarbeiten keine Zerstörungen oder Beein-
trächtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Vogelnester, Baumhöhlen) 
geschützter Arten einhergehen. Zulässige Gehölzarbeiten sind in der Regel au-
ßerhalb der Vogelbrutzeit durchzuführen. Baumhöhlen sind rechtzeitig vor Beginn 
der Arbeiten auf dort lebende Arten zu überprüfen. Sofern ein Tierbesatz in den 
Baumhöhlen nicht sicher ausgeschlossen werden kann, müssen die Fällarbeiten 
von einem Vogel- oder Fledermausspezialisten begleitet werden. 
 

8. Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahmeprüfung 
nach § 45 Absatz 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren 
Naturschutzbehörde zu beantragen.  
 

 


